
 

Spieljahr 2023/2024  

 

Richtlinien für die Vereins-SR-Beobachtung - Spieljahr 2023/2024 1 

Richtlinien für die Vereins-SR-Beobachtung 
(1) Zur Durchführung der Vereins-SR-Beobachtung erhält jeder Verein über den Phönix Vereinsaccount die Möglich-

keit, geeignete Personen die Funktion „SR-Vereinsbeobachter“ zuzuordnen, die dazu berechtigt, die Vereins-SR-
Beobachtung online durchzuführen. Diese Personen müssen vorab durch den Verein-SR-Beobachter-Multiplikator 
unterwiesen werden. Die Durchführung hat grundsätzlich vom persönlichen Phönix Personenaccount zu erfolgen. 
Als Nachweis für die rechtzeitig abgegebene Vereins-SR-Beobachtung ist einzig der Zeitstempel in Phönix gültig. 

(2) Sinn und Zweck der Vereins-SR-Beobachtung ist die stetige Beurteilung der Schiedsrichterleistungen aller Schieds-
richter während einer gesamten Saison. Die abgegebenen Beurteilungen sind für die Entscheidung über Aufstieg 
oder Abstieg eines Schiedsrichters ein wesentlicher Bestandteil. 

(3) Grundsätzlich haben Vereins-SR-Beobachtungen nach den Vorgaben des Verbandsausschuss Schiedsrichter zu er-
folgen. Die Vorgaben werden in den jährlichen Multiplikatoren-Schulungen mitgeteilt und sind über die HVW-
Homepage abrufbar. 

(4) Die Vereins-SR-Beobachtung muss spätestens sieben Tage nach dem Spiel im System eingegeben sein. Liegen 
Vereins-SR-Beobachtungen später als sieben Tage nach dem Spiel oder gar nicht vor, so werden die entsprechen-
den Vereine zur Bestrafung weitergemeldet. 

(5) Sofern eine Vereins-SR-Beobachtung aufgrund von Mängeln an den Vereins-SR-Beobachter zurückgegeben wird, 
muss dieser innerhalb von sieben Tagen ab Rückgabe die Beobachtung korrigieren und erneut einreichen. 

(6) Wird festgestellt, dass die Vereins-SR-Beobachtung missbräuchlich verwendet wird, um Schiedsrichtern zu scha-
den oder entsprechen die Bewertungen nicht den Vorgaben, behält sich der Verbandsauschuss Schiedsrichter 
bzw. die Bezirkskommission Schiedsrichter vor, diese Vereins-SR-Beobachtung zu streichen oder alle Beobachtun-
gen dieser Mannschaft des betreffenden Vereins komplett aus der Wertung zu nehmen. Zudem wird der entspre-
chende Verein zur Bestrafung weitergemeldet. 

(7) Sofern möglich, sollte es sich beim SR-Vereinsbeobachter um eine am Spiel unbeteiligte Person handeln, welche 
ohne zusätzliche Aufgaben das Spiel für die Schiedsrichter analysieren kann. 

(8) Bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten zu den Vereins-SR-Beobachtungen ist bei Beobachtungen auf Verbands-
ebene eine E-Mail an vsrw@hvw-online.org zu senden. Im Bezirksspielbetrieb ist diese Anfrage an die E-Mail-
Adresse vsrbeo@hbem.de zu richten. 

(9) Bezirke können für Vereins-SR-Beobachtungen auf ihrer Ebene ergänzende Regelungen beschließen. Seitens des 
Bezirks Enz-Murr werden die folgenden Punkte ergänzt: 

(10) Vereins-Sr-Beobachtungen sind auf Bezirksebene für die Spielklassen der Männer Bezirksliga und Bezirksklasse 
durchzuführen. 

(11) Grundsätzlich sollte während einer Saison immer die gleiche Person die Vereins-SR-Beobachtung bei den Spielen 
einer Mannschaft durchführen. Dabei sollte es sich um regelkundige und möglichst sachliche Sportkameraden 
handeln, um ein objektives Ergebnis zu gewährleisten. 

(12) Bei der Fertigung der Vereins-SR-Beobachtung ist zu beachten, dass die Ziffern A.1 bis A.8 (den Feststellungen zur 
Regelauslegung), die Ziffern B.1 bis B.3 (den Feststellungen zum Auftreten und zum Verhalten der Schiedsrichter) 
sowie die Ziffer B.4 (dem spieltechnischen Gesamteindruck) und somit der komplette Bogen vollständig ausgefüllt 
werden. Eine ausschließlich bearbeitete Vorderseite gilt dabei als unvollständig und wird dem Verein zur Korrektur 
wieder zurückgegeben. 

 

gez. Dirk Zeiher 

Vorsitzender Verbandsausschuss Schiedsrichter 

gez. Michael Pfeffer 

Schiedsrichterwart Handballbezirk Enz-Murr 
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Richtlinien für Videoaufnahmen im Verbandsspielbetrieb 
Bei Spielen des Verbandsspielbetriebes der Männer und Frauen (außer F-LL) muss der Heimverein grundsätzlich bei 
jedem Meisterschaftsspiel ein Video erstellen und dieses binnen 48 Stunden nach Ende des Spiels (§ 42 Abs. 5 RO 
DHB gilt entsprechend) in Phönix hochladen.  

Jeder Verein kann über den Vereinsaccount entsprechende Rechte über die Zuordnung der Funktion „Videoportal 
(upload)“ an geeignete Personen vergeben.  

(1) Die Heimmannschaft ist dafür verantwortlich, dass das aufgenommene Spiel in kompletter Länge und mit Ton an 
den Server übermittelt wird. Es darf keine Veränderung am Video vorgenommen werden (z.B. nicht schneiden!) 
und die Aufnahme muss auch bei Spielunterbrechungen (Ausnahme Halbzeit) weiterlaufen. 

(2) Zur Positionierung der Videokamera wird ein Standort auf Höhe der Mittellinie empfohlen. 
(3) Weitere Video-Parameter: 
(4) Format: mp4 (MPEG-4) 
(5) Auflösung: min. 1280x720, empfohlen 1920 x 1080 
(6) Video Codec: x264 
(7) Video Bitrate: min. 2500 kb/s empfohlen 5.000 kb/s 
(8) Framerate: min. 30 fps empfohlen 60 fps 
(9) Es sollen beide Schiedsrichter auf dem Video erkennbar sein. 
(10) Es müssen beide Seitenauslinien sowie die jeweilige Torauslinie auf dem Video sichtbar sein. 
(11) GoPros oder andere 360°-Kameras sind unzulässig. Es darf immer maximal eine Spielhälfte sichtbar sein. 
(12) Die Distanz der Kamera (bzw. des Zoom) sollte so gewählt sein, dass die Agierenden klar erkennbar sind. 
(13) Bei schweren/mehrfachen Verstößen gegen die Richtlinien von Videoaufnahmen kann eine Person auf Kosten des 

verursachenden Vereins beauftragt werden, das Video aufzunehmen. 
(14) Bezirke können für den Bezirksspielbetrieb anderslautende Regelungen erlassen. 

 

gez. Dirk Zeiher 

Vorsitzender Verbandsausschuss Schiedsrichter 

 

 
 

Richtlinien für Kinderhandball (D- bis F-Jugend und Minihandball) 
 

Die Richtlinien für Kinderhandball sowie die ergänzenden Durchführungsbestimmungen im Kinderhandball sind 
Bestandteil dieser Durchführungsbestimmungen und für alle bindend.  

Sie stehen auf der Homepage des HVW im Bereich Spielbetrieb zum Download zur Verfügung. 

 

gez. Claudia Marczynski 

Vorsitzende Verbandsausschuss Jugend, Schule und Bildung 
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